
 

 
 
OTeV-Beitragsordnung 

 
 
 

 
Mitgliedsgruppe  |  Art der Mitgliedschaft  Monatsbeitrag  Quartalsbeitrag  Jahresbeitrag 
 
 
A  10 Einzelmitglied                    €    31,--            €    91,--            €  355,-- 
 
B  11 Einzelmitglied u. 1 inaktiv        €    36,50           €  106,--           €  415,--  
 
C  12 Einzelmitglied u. 1 Kind           €    38,50           €  112,--            €  440,-- 
 
D  13 Einzelmitglied u. 2 Kinder o. mehr       €    44,--            €  127,50            €  500,--  
 
E  14 Ehepaar                           €    51,--            €  149,--            €  585,--  
 
F  15 Ehepaar u. 1 Kind                  €    59,--            €  172,50            €  675,--  
 
G  16 Ehepaar u. 2 Kinder o. mehr        €    64,50            €  187,50            €  735,--  
 
H  17 Wehrpflichtige, Studenten, Auszubildende €    21,--            €    61,--            €  240,-- 
 
I   18 Einzelmitglied, jugendlich (bis 16 Jahre)  €      9,--           €    27,--           €  105,--  
 
I   18 Einzelmitglied, jugendlich (ab 17 Jahre)   €   16,--            €    46,--    €  180,--  
 
K  19 inaktive Mitgliedschaft                 €   60,-- 
 
N  38 2x inaktive Mitgliedschaft              €  120,-- 
 
Mitarbeit je Mitglied über 14 Jahre           €    25,-- 
 
Pauschalverzehr aktive Mitglieder – Erwachsene       €    60,-- pro Person 
(nicht f. Kinder, Azubis, Studenten, Inaktive) 

 
 
Weitere Hinweise 
 
Die Rechte und Pflichten der Mitglieder ergeben sich aus der Vereinssatzung. Der Spielbetrieb im OTeV wird durch die Platz- und 
Spielordnung sowie die Hallenordnung geregelt. 
 
Der Monatsbeitrag ist am 15. eines jeden Monats, der Quartalsbeitrag jeweils am 15.01., 15.04., 15.07. und am 15.10. fällig. Der Jahres-
beitrag wird in zwei gleichen Raten jeweils am 15.01. und am 15.04. fällig. Zahlungen von Monats- und Vierteljahresbeitrag sind dabei nur 
mit Bankeinzug möglich. Die Arbeitskarte und der Pauschalverzehr werden jeweils mit der ersten Rate fällig. 
Verspätete Zahlungen werden mit einem Säumniszuschlag von 20 % belegt. Die Spielberechtigung ist bei Beitragsrückstand nicht gegeben. 
 
 
Mitarbeit im Verein 
 
Jedes über 14 Jahre alte Mitglied hat zur Pflege und Unterhaltung der vereinseigenen Anlage jährlich 10 Arbeitsstunden zu leisten oder 
alternativ € 25,-- zu zahlen. Dieser Betrag ist im Voraus fällig. Bei bestätigter Arbeitszeit in der Mitarbeitskarte wird der Betrag im folgenden 
Jahr verrechnet. Die Arbeitskarte ist nicht übertragbar. 

 
 
 

Stand:  Mai 2019 
Beschluss der Mitgliederversammlungen vom 03. Februar 1995, 02. Februar 2001 und 01. Februar 2002 

Oldenburger Tennisverein von 1905 e.V. 
Johann-Justus-Weg 101 

26127 Oldenburg 
 


